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Artikel 4 • der König hat kein Vetorecht bei Verfassungs- und Finanzfragen 

• der König hat ein Vetorecht bei Gesetzen (kann durch Volksentscheid aufgelöst werden) 
Artikel 5 • Einteilung am 15.01.1790 in 83 Départements 

• Fall der Binnenzölle und Handelsbeschränkungen 
Artikel 6 • die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich 

• Vorführung des Angeklagten vor den Haftrichter binnen 24 Stunden nach Verhaftung 
• jeder hat Anspruch auf einen Verteidiger 

 

Exekutive Legislative Judikative

Garantie der Menschen- und Bürgerrechte 
26.08.1789

Nationalversammlung
 

• 745 Abgeordnete
• Präsident 
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Hochgericht Kassationshof

Tribunale

 König 

Minister 

Nationalgarde

Wahlmänner 
(auf 100 Wähler ein Wahlmann) 

Selbstverwaltung 

Kommunen 

Departements 
(83) 

A k t i v  -  B ü r g e r  
60 % der männlichen erwachsenen Bevölkerung 

Zensurwahlrecht nach Besitz und Einkommen Wahl aller Beamten 

Wahl auf zwei Jahre

Wahl aller Richter 
(aus dem Kreis der 
Juristen) und 
Geschworenen  
(aus dem Kreis der 
Nicht-Juristen) 
(→ indirekte Wahl) 

EinspruchKontrolle 

Einrichtung / 
Auflösung 

Aufsicht

Oberbefehl 

Kontrolle 

Rechtsaufsicht über Minister und Verwaltung

Ernennung/ 
Entlassung 

Passiv - Bürger: Kein Wahlrecht 
darunter Frauen, Kinder, Männer unter 25 Jahren


